
STADT SANKT AUGUSTIN 
 DER BÜRGERMEISTER 
Dienststelle: FB 6 / Fachbereich 6 - Stadtplanung und Bauordnung 
 
 

Sitzungsvorlage 
 
Datum: 03.09.2019 
Drucksache Nr.: 19/0324 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Umwelt-, Planungs- und Verkehrsaus-
schuss 

25.09.2019 öffentlich / Kenntnisnahme 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Betreff 
 
Geplante Erweiterung eines privaten Wohnhauses durch einen Anbau in der Josef-
Menne-Straße, Hangelar 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Planung und Verkehr nimmt den Bericht der Verwaltung zur 
Kenntnis. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Für ein bestehendes und in Privatnutzung befindliches Wohngebäude in der Josef-Menne-
Straße in Hangelar liegt der Verwaltung ein Antrag auf Erweiterung dieses Hauses durch 
einen Anbau vor. Das hier in Rede stehende Wohnhaus soll durch einen modernen Anbau 
in seiner privaten Wohnnutzung für den Eigentümer erweitert werden. Das Grundstück liegt 
im unbeplanten Innenbereich, so dass eine planungsrechtliche Beurteilung nach § 34 
BauGB erfolgte.  
 
Nach Wertung und Prüfung der einschlägigen Maßgaben nach § 34 BauGB fügt sich das 
geplante Vorhaben in die unmittelbare und mittelbare Umgebung ein. Die wie hier geplante 
Wohnnutzung, als auch das Maß der baulichen Nutzung, hier speziell die Höhenentwick-
lung bzw. geplante Firsthöhe, stimmen mit der Umgebungsbebauung überein und stehen 
somit im Einklang mit den unmittelbaren Nachbarbebauungen bzw. -nutzungen.  
 
Vorbehaltlich noch ausstehender Rückmeldungen weiterer Fachverwaltungen stehen sei-
tens der städtischen Bauaufsicht einer positiven Baugenehmigung zum v.g. Vorhaben we-
der planungsrechtliche noch bauordnungsrechtliche Versagungsgründe entgegen. 
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Aufgrund des durch den Fachausschuss festgelegten Informationswunsches für bauliche 
Maßnahmen im sogenannten Ortskern des Ortsteiles Hangelar, geht die Verwaltung inso-
fern ihrer Berichts- und Informationspflicht nach. Nach hiesiger Wertung wird durch die bau-
liche Maßnahme keine ortsbildverändernde Wirkung erzeugt, so dass die Genehmigung zu 
erteilen ist. 
 
Zur Darstellung der Lage wird auf die beigefügten Anlagen verwiesen.  
 
In Vertretung  
 
 
 
 
Rainer Gleß  
Erster Beigeordneter  
 
 
 
Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf       €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 

  Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt. 
  Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion. 
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